
 
 
 
 

 

 
 

Geburtenbuch-Nr. (wird vom Standesamt ausgefüllt)  
 
Stadt Aschaffenburg 
Standesamt 
Dalbergstraße 15 
63739 Aschaffenburg 
 
 
 

Erklärung über die Erteilung von Vornamen sowie zum Geburtsnamen eines Kindes 
nach deutschem Recht gemäß § 1617 Abs. 1 BGB (gemeinsame Sorge bei Eltern 

ohne Ehenamen oder unverheirateten Paaren) 
 

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
zur Geburt Ihres Kindes gratulieren wir Ihnen recht herzlich!  
 
Bitte lassen Sie uns diese Erklärung ausgefüllt und unterschrieben im Original zusammen mit 
Ihren Ausweisdokumenten in Kopie per Post zukommen. Sofern im Einzelfall weitere Unterlagen 
erforderlich sind, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 
Nach Abschluss der Beurkundung erhalten Sie von uns auf dem Postweg drei zweckgebundene 
Geburtsurkunden für die Beantragung der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, des 
Kindesgeldes und des Elterngeldes. Diese Geburtsurkunden sind gebührenfrei. Sollten Sie weitere 
Geburtsurkunden benötigen, so können Sie diese bereits jetzt oder auch jederzeit im Nachhinein 
über www.buergerservice-portal.de/bayern/aschaffenburg beantragen. 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch unter 06021 / 330 – 1409 oder – 1490 zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihr Standesamt Aschaffenburg 

 
 

Stadt Aschaffenburg | Postfach 10 01 63 | 63701 Aschaffenburg 



 

 

  

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Uhrzeit  

Mutter    
 

Familienname, ggf. Geburtsname Vorname 

Geburtsdatum Geburtsort 

Staatsangehörigkeit Adresse 

Familienstand zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes Wenn verheiratet, geschieden oder verwitwet: wo und wann war die 
Eheschließung? 

Wie viele Kinder haben Sie nun insgesamt? Wo und wann wurden Ihre vorherigen Kinder geboren? 

Vater 
 

Familienname, ggf. Geburtsname Vorname 

Geburtsdatum 

 
 
 
 
 
 

 
  
  

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit Adresse 

Familienstand zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes Wenn verheiratet, geschieden oder verwitwet: wo und wann war die 
Eheschließung? 

Wie viele Kinder haben Sie nun insgesamt? Wo und wann wurden Ihre vorhergien Kinder geboren? 

 
 
Wir erklären, dass dem am             um                                    in Aschaffenburg geborenen 
 

 Jungen  Mädchen        folgende Vornamen erteilt werden: 
 
Sämtliche Vornamen, die in die Geburtsurkunde eingetragen werden sollen 

Uns ist bekannt, dass nach Abschluss der Beurkundung eine Änderung oder Ergänzung der 
Vornamen (insbesondere durch „Taufnamen“) nicht mehr vorgenommen werden kann. 
 

 Wir führen einen Ehenamen. Das Kind erhält diesen Ehenamen als Geburtsnamen. 
 

 Wir führen keinen Ehenamen. Uns steht die Sorge für das Kind gemeinsam zu. 
Aus diesem Grund bestimmen wir den Familiennamen bzw. Namensbestandsteile 
 
  der Mutter und/oder     des Vaters     
  mit Bindestrich oder     ohne Bindestrich 
 

(hier bitte den Familiennamen eintragen) 

 

zu seinem Geburtsnamen. Uns ist bekannt, dass diese Namensbestimmung für alle weiteren 
gemeinsamen Kinder gilt, für die uns die elterliche Sorge gemeinsam zusteht. 
 
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter    
 
E-Mail Telefonnummer 

 
Ort, Datum 

Aschaffenburg,  
Unterschrift Mutter Unterschrift Vater 

 


